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Schweizerischer Gewerdeverein.

(Osfiz. Mitteilung des Sekretariats.)

Der Centralvorstand des

Schweizer. Gewerbevereins ver-
sammelte sich am 18. Februar
vollzählig in Zürich, unter Assi-
stenz des Vertreters des Eidg.
Jndustrie-Departementes, Herrn

Dr. Rieser. Die Jahresversammlung in Luzern wurde auf
den 13. Juni festgesetzt. Ein Haupttraklandum wird die

Reform des Submissionsverfahrens (Referent Herr Großrat
Vogt in Basel) bilden; je nachdem soll auch zu der Gesetzes-

Vorlage betr. Kranken- und Unfallversicherung Stellung
genommen werden. Bis jetzt haben fast alle Sektionen den

Anträgen des Ceniral-Vorstaudes betreffend das Submissions-
Wesen zugestimmt. — Bericht und Rechnung betreffend die

Schweizer. Lehrlingsarbeiten-Ausstellung in Genf wurden
genehmigt.— Zur Förderung der Berufslehre beim Meister
wurden aus dem verfügbaren Kredit an 16 von 27 Be-
Werbern Zuschüsse für eine mustergültige Berufslehre unter
den f. Z. aufgestellten Bedingungen bewilligt. — Der leitende
Ausschuß erhielt den Auftrag, eine Totalrevifion des Normal-
lehrvertrages auszuarbeiten. — In Bezug auf die Postulate
betr. Berufsgenossenschaften wurden weitere Maßnahmen
getroffen. — Der Handwerker- und Gewerbeverein Bern
teilt dem Central-Vorstand mit, daß er infolge Urteils des

dortigen Gewerbegerichls betreffend Lohnauszahlungspflicht
der Arbeitgeber während der Krankheit oder des Militär-

dienstes der Arbeiter einen Rechtsgelehrten mit Ausarbeitung
eines Gutachtens beauftragt habe und macht den Schweiz.
Gewerbeverein auf diese Rechtsprechung aufmerksam, um ihn
zu veranlassen, auch seinerseits die gutfindenden Schritte zu
thun. Da die durch jenen Entscheid aufgeworfene Frage,
ob und unter welchen Voraussetzungen ein Arbeitgeber nach
Art 341 0. L.. verpflichtet sei, seinen Arbeitern während
Krankheit oder Militärdienst den Lohn auszubezahlen, von
prinzipieller Bedeutung und allgemeinem Interesse für den

gesamten schweiz. Gewerbestand ist, wird beschlossen, neben
dem vom Getverbeverein Bern veranlaßten Rechtsgutachteu
noch ein Weiteres einzuholen. Der Central-Vorstand behält
sich weitergehende Schritte nach Eingang dieses Gutachtens
vor. — Nach den Verhandlungen wurde mit gütiger Er-
laubnis der Direktion dem Landesmuseum ein Besuch ab-
gestattet. -

Zur Schülerausstellung der Gewerbeschulen.
(Korrespondenz).

Wie Ihnen bekannt sein dürfte, veranstaltet die Gewerbe-
schule alljährlich nach Schluß des Wintersemesters eine Aus-
stellung der hauptsächlichsten Schülerarbeiten. In letzter Zeit
war aber die Rede davon, diese Schulausstellung abzuschaffen.
Auch eine schweizerische Fachzeitung hat darüber einen Le it-
artikel geschrieben und ist ebenfalls der Anficht, von dem

bisherigen System Umgang zu nehmen, da der Erfolg dieser

„Parade-Ausstellungen" nicht dem Zeitaufwand, der dafür
gebraucht werde, entspreche. Von anderer Seite wurde be-


	Schweizerischer Gewerbeverein

